Arbeitsvertrag Förderverein der XY-schule e.V. / Frau/Herrn NN


Arbeitsvertrag

zwischen

dem Förderverein der XY-schule e.V., vertreten durch die/den Vorsitzende/n NN, Str., PLZ Ort

und

Frau/Herrn NN, geb. am .............., Str., Ort,

wird nachfolgender Arbeitsvertrag geschlossen.

§ 1 Beginn des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis beginnt am TT.MM.JJJJ.

§ 2 Tätigkeit

1. FrauHerr NN wird eingestellt als (genaue Beschreibung der Tätigkeit) an der XY-schule, Str., PLZ Ort.
2. Ihre/Seine Aufgabe ist (genaue Beschreibung der Aufgaben)

3. Die Schulleitung der YX-schule kann Frau/Herrn NN weitere Aufgaben übertragen, die ihrer/seiner Ausbildung, ihren/seinen Fähigkeiten und Berufserfahrung entsprechen.

4. Frau/Herr NN verpflichtet sich, die ihr/ihm übertragenen Aufgaben gewissenhaft und sorgfältig zu erfüllen, stets die Interessen der YX-Schule zu wahren und ihre/seine volle Arbeitskraft einzusetzen.

§ 3 Arbeitszeit

1. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 11 (genaue Zahl angeben) Stunden wöchentlich während der Schulwochen.

2. Der Urlaubsanspruch ist mit den Ferien abgegolten.

3. Die Verteilung der täglichen Arbeitszeit erfolgt unter Berücksichtigung der sich aus den Aufgaben ergebenden Zeitvorgaben in Absprache mit der Schulleitung.

4. Sofern aufgrund des Arbeitsanfalls zu bestimmten Zeiten im Schuljahr Überstunden geleistet werden, erfolgt ein Freizeitausgleich in Absprache mit der Schulleitung.

§ 4 Vergütung

1. Frau/Herr NN erhält ein monatliches Bruttogehalt in Höhe von 400,00 € (genauen Betrag angeben) fällig jeweils mit Ablauf des Monats. 

2. Die Zahlung der Vergütung erfolgt auf ein von Frau/Herrn NN anzugebendes in Deutschland gelegenes Konto.

3. Frau/Herr NN ist verpflichtet, versehentliche Überzahlungen zurückzuzahlen. Sie/Er verzichtet insoweit auf den Einwand der Entreicherung, da sie/er die Korrektheit ihrer Bezüge auch in eigener Verantwortung monatlich gewissenhaft überprüft.

4. Der Förderverein der XY-Schule e.V. behält sich eine Erhöhung der Vergütung in dem Maße vor, wie durch die Schulleitung der XY-Schule eine Erweiterung und insbesondere weitgehend selbstverantwortete Erledigung der Tätigkeiten angeordnet wird.

§ 5 Gehaltspfändung oder Abtretung

1. Frau/Herr NN darf ihre Vergütungsansprüche aus diesem Arbeitsvertrag an Dritte nur nach vorheriger schriftlicher Mitteilung an den Förderverein XY e.V. verpfänden oder abtreten. Sie/Er ist verpflichtet, eine Rückabtretung unverzüglich anzuzeigen.

2. Frau/Herr NN ist verpflichtet, die durch die Pfändung, Verpfändung oder Abtretung erwachsenen Kosten zu tragen und pauschal 1 % der gepfändeten Summe je Geltendmachung der Pfändung, Verpfändung oder Abtretung. Bei Nachweis sind auch höhere Kosten zu erstatten.

§ 6 Arbeitsverhinderung

1. Frau/Herr NN ist verpflichtet, jede Dienstverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich der Schulleitung der XY-schule anzuzeigen und die Gründe der Dienstverhinderung mitzuteilen.

2. Im Falle der Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit ist grundsätzlich nach dem dritten Tag eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer bis spätestens zum Ablauf des vierten Tages vorzulegen. Die Schulleitung der XY-schule ist berechtigt, im Einzelfall ohne Begründung die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung auch schon nach dem ersten Krankheitstage zu verlangen.

3. Frau/Herr NN ist verpflichtet der Leitung der XY-schule unverzüglich die Bewilligung einer Kur oder eines Heilverfahrens anzuzeigen und den Zeitpunkt des Kurantritts mitzuteilen und darüber eine Bescheinigung vorzulegen, auch über die voraussichtliche Dauer einer Kur und ggf. ihre Verlängerung.

§ 7 Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall

Der Förderverein der XY-Schule e.V. leistet Gehaltsfortzahlung nach den Vorschriften des Entgeltfortzahlungsgesetzes in der jeweiligen Fassung.

§ 8 Nebenbeschäftigung

Die Ausübung einer weiteren Beschäftigung ist dem Förderverein der XY-schule e.V. schriftlich anzuzeigen. Sie darf nicht zu einer Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung an der XY-schule führen.

§ 9 Verschwiegenheitspflicht

Frau/Herr NN verpflichtet sich zur Geheimhaltung aller im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses anvertrauten Informationen über die XY-Schule und ihre Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte. Ihr/Ihm ist bekannt, dass sie/er sich strafbar macht, wenn sie/er vertrauliche Informationen an Dritte weiterleitet. Zusätzlich wird eine besondere Verschwiegenheitsverpflichtung Bestandteil dieses Vertrages.

§ 10 Erfindungen, Verbesserungsvorschläge, Computerprogramm

1. Die Behandlung von Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschlägen erfolgt nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25.7.1957, dem Patentgesetz in der Fassung vom 16.12.1980 und dem Urheberrechtsgesetz vom 9.9.1965.

2. Frau/Herr NN räumt der XY-schule das ausschließliche und alleinige Nutzungsrecht an allen urheberrechtlich geschützten geistigen und schöpferischen Leistungen ein, die sie/er im Rahmen ihrer/seiner dienstlichen Tätigkeit erbracht hat. Die Nutzungsrechte werden unwiderruflich und unbefristet übertragen. Die Erfüllung dieser Vereinbarung erfolgt durch die Zurverfügungstellung des Arbeitsergebnisses.

3. Die XY-schule ist zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an den Computerprogrammen berechtigt, die Frau/Herr NN in Wahrnehmung ihrer Aufgaben entwickelt und herstellt.

§ 11 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

1. Das Arbeitsverhältnis endet am TT.MM.JJJJ.

2. Für die Kündigung gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen.

3. Beide Parteien haben das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund.

4. Während der Probezeit bis zum TT.MM.JJJJ (6 Monate nach Vertragsbeginn) kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien ohne Angabe von Gründen und ohne Fristen gelöst werden.

§ 12 Herausgabe von Firmeneigentum

Alle die XY-schule betreffenden Briefe und sonstigen Schriftstücke sind ungeachtet des Adressaten ebenso wie alle sonstigen Unterlagen, Datenträger, Software, Zeichnungen, Notizen, Bücher, Muster, Modelle, Werkzeuge, Materialien sowie Kopien alleiniges Eigentum der Schule. Frau/Herr NN verpflichtet sich zur unverzüglichen Herausgabe an die Schule nach Aufforderung sowie nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ein Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen.

§ 13 Vorschüsse, Darlehen

Vorschüsse und Darlehen sind im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Ende des auf die Beendigung folgenden Monats zur Rückzahlung fällig ohne Rücksicht auf die dazu getroffenen Vereinbarungen.

§ 14 Verfallfristen

Alle Ansprüche, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben, sind von den Vertragschließenden binnen einer Frist von drei Monaten seit ihrer Fälligkeit schriftlich geltend zu machen und im Falle der Ablehnung innerhalb einer Frist von zwei Monaten und im Falle des Schweigens auf die Geltendmachung innerhalb einer Frist von drei Monaten einzuklagen.

§ 15 Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Leistungen aus dem Arbeitsvertrag ist XY-Ort. Gerichtsstand ist das für den Erfüllungsort zuständige Arbeitsgericht XY-Ort.

§ 16 Vertragsveränderungen

Vertragsveränderungen, Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dieses Formerfordernis kann nicht durch mündliche Vereinbarung außer Kraft gesetzt werden.

§ 17 Andere Arbeitsverhältnisse

Frau/Herr NN meldet unverzüglich die Aufnahme anderer Arbeitsverhältnisse. Sie/Er verpflichtet sich zur Beibringung einer Freistellungsbescheinigung. Sie/Er weist die ordnungsgemäße Versteuerung und die ordentliche Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen jährlich nach.

§ 18 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der Anpassung eine andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben oder gewollt haben würden, wenn sie die Unwirksamkeit der Regelungen bedacht hätten.

Von diesem Vertrag haben beide Seiten ein Exemplar erhalten.

XY-Ort, den TT.MM.JJJJ



XY-Ort, den TT.MM.JJJJ

Vorstand Förderverein





NN

(Arbeitgeber)






(Arbeitnehmerin)
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